
Bildschirmarbeitsbrille 
 
Eine Bildschirmarbeitsbrille ist eine spezielle Sehhilfe, die an die besonderen Bedingungen und an 
die individuellen Sehanforderungen der Bildschirmarbeit des Beschäftigten angepasst ist. Mit dem 
Alter vermindert sich die Akkomodationsfähigkeit (Anpassung der Augen an die Sehentfernung), so 
dass etwa ab dem 45. Lebensjahr eine Altersnahbrille erforderlich werden kann, bei Hyperopie 
(Weitsichtigkeit) auch schon früher. Eine Altersnahbrille ist für die Bildschirmarbeit geeignet, wenn 
sie bei noch ausreichender Akkomodationsfähigkeit scharfes Sehen auf Entfernungen zwischen 
Tastatur (ca. 40 cm) und Bildschirm (ca. 50 bis 70 cm) ermöglicht. 
 
Altersnahbrillen können monofokal, bifokal oder durch eine Gleitsichtbrille korrigiert werden. 
 
Wenn bei stärker eingeschränkter Akkomodationsfähigkeit die Altersnahbrille für die 
Bildschirmarbeit nicht mehr ausreicht, kann eine spezielle Sehhilfe notwendig werden. 
 
In der Regel gilt: Wer bei der Bildschirmarbeit keine asthenopischen (fehlsichtigkeitsbedingten) 
Beschwerden hat und dessen Visus (Sehschärfe) die Kriterien nach G 37 (Arbeitsmedizinische 
Vorsorgeuntersuchung "Bildschirmarbeitsplätze") erfüllt, benötigt keine spezielle Sehhilfe für die 
Bildschirmarbeit. Bis zu einem Alter von etwa 55 Jahren genügen in der Regel auch 
"Universalgleitsichtbrillen" mit einem Nahzusatz ≤ 2,25 dpt für die Bildschirmarbeit. 
 
Der Weg zur Bildschirmarbeitsbrille: 
 
 

1. Entscheidung durch den betreuenden Betriebsarzt 
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Sie wenden sich an den betreuenden Arbeitsmediziner (Betriebsarzt) 
 

 
 

Vorsorgeuntersuchung nach Grundsatz G 37 
 

 
 
Auszug aus Thüringer Staatsanzeiger Nr. 47/2005: 









Erläuterungen zu Anlage 1 ThürStAnz 47/2005 
Die Erstattungsstelle unter Ziffer 3 und 6 der Anlage 1 Thüringer Staatsanzeiger Nr. 47/2005 in das 
Servicezentrum Sicherheitsmanagement. Die Begleichung erfolgt durch das Dezernat Finanzen.  
 
 
 
Wichtig 
 

- Keine Kostenrückerstattung für Glastönungen, Entspiegelungen und Kunststoffgläser; 
- in der Regel keine Gleitsichtgläser; 
- Höchstbeträge für Kostenrückerstattung von mineralischen Gläsern 

je Einstärkenglas (farblos) 26 EUR 
je Zweistärkenglas (farblos) 87 EUR 
je Dreistärkenglas (farblos) 89 EUR. 

- Die Brillenfassung wird mit einem Pauschalbetrag von 15 EUR erstattet. 
- Die Bildschirmarbeitsbrille hat am Arbeitsplatz zu verbleiben! 


